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Dem AWA ist es deshalb wichtig, einen 
Überblick zu haben, wie die Gemeinden 
ihre Aufgaben wahrnehmen. Es verschafft 
sich diesen, nebst den Kontakten bei lau-
fenden Geschäften, mittels periodischer 
Gemeindeumfragen. Das vorliegende AWA 
fakten stellt die Ergebnisse der Umfrage 
2015 vor, die im Rahmen der Aktualisierung 
des Sachplans Siedlungsentwässerung 
durchgeführt wurde.

Die Umfrage lässt den Schluss zu, dass die 
Aufgabenwahrnehmung in den letzten Jah-
ren Fortschritte erzielt hat. Zum einen ha-
ben sich die kommunalen Organisations-
strukturen professionalisiert: Immer mehr 
Gemeinden stützen sich bei der Behand-
lung von Gewässerschutzbewilligungen auf 
fachliches Know-how ab. Zum anderen 
wird das öffentliche Kanalisationsnetz in der 
Regel gut unterhalten (Sanierungen und pe-
riodische Kanal-TV-Aufnahmen / Spülen).

Die Gemeindeumfrage hat aber auch ver-
schiedene Defizite in der Aufgabenwahr-
nehmung aufgezeigt. Die Mängel kon-
zentrieren sich primär auf die privaten 
Abwasseranlagen. So beschränkt sich bei 
vielen Gemeinden die Abnahme der Kana-
lisation auf einen simplen Augenschein; 
Dichtheitsprüfungen oder zumindest eine 
optische Kontrolle mittels Kanal-TV sind die 
Ausnahme. Weiterhin bestehen bei den 
Versickerungsanlagen grosse Defizite: Bei 
vielen Kommunen fehlt noch immer der ge-
setzlich vorgeschriebene Versickerungs-
kataster; zudem ist bekannt, dass viele der 
beurteilten Versickerungsanlagen gravie-
rende Mängel aufweisen und sanierungs-
bedürftig sind. Das AWA sieht deshalb im 
neuen Sachplan Siedlungsentwässerung 
(Massnahmenprogramm 2017 – 2022) ex-
plizit eine Massnahme bei den privaten Ab-
wasseranlagen vor.

Nebst den operativen, täglichen Aufgaben 
ist auch die Investitionstätigkeit im Sinne 
eines vorausschauenden Werterhalts von 
Interesse. Die Auswertung der letzten 13 
Jahre illustriert, dass sich die Investitions-
tätigkeit auf einem hohen Niveau bewegt: 
Die tatsächlich umgesetzten bzw. geplan-
ten jährlichen Investitionssummen liegen 
nicht weit unterhalb der theoretischen Wert-
erhaltungskosten – dies ist ein erfreulicher 
Befund.

Der vorliegende Bericht zeigt es auf: Die 
Aufgaben der Gemeinden im Bereich Sied-
lungsentwässerung sind vielfältig. Bei an-
deren Netzinfrastrukturen wie Stromversor-
gung oder Telekomunikation werden diese 
Aufgaben meist durch spezialisierte Werke 
wahrgenommen. Nicht so bei der Abwas-
serentsorgung: Hier verbleibt der Gemeinde 
eine wichtige Rolle mit grosser Verantwor-
tung. Aus diesem Grund erachtet das AWA 
eine Konzentration auf die wesentlichen 
Aufgaben, umgesetzt in Form der Mindest-
anforderungen 1, als sinnvoll. Ebenso wich-
tig erscheint, dass die Gemeinden Freiheits-
grade haben, wie sie die Mindestanforde-
rungen umsetzen. Welchen Weg auch eine 
Gemeinde wählt: Das AWA hat den An-
spruch, auch weiterhin ein verlässlicher An-
sprechpartner zu sein und die Gemeinden 
bei ihren Aufgaben zu unterstützen.

Das Wichtigste in Kürze

Die Gemeinden spielen für den Betrieb und Erhalt der Abwasserinfrastruktur eine 
wichtige Rolle. Diese umfasst nicht nur das gemeindeeigene, öffentliche Kanalisa-
tionsnetz, denn die Gemeinden üben auch die Aufsichtspflicht über alle privaten 
Abwasseranlagen aus. 

1 Sh. Kap. 2.2

Das Wichtigste in Kürze
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1.1 Bedeutung der Gemeinden
 
Die Gemeinden spielen für den Betrieb und 
den Erhalt der Abwasserinfrastruktur eine 
wichtige Rolle. Dieser Umstand ergibt sich 
allein schon aus der Tatsache, dass der 
überwiegende Anteil der öffentlichen Kana-
lisation im Eigentum der Kommunen steht. 

Nebst dem öffentlichen Kanalisationsnetz 
gibt es auch eine private Abwasserinfra-
struktur. Sie setzt sich im Wesentlichen aus 
Hausanschlussleitungen, Versickerungsan-
lagen und Kleinkläranlagen zusammen. Ge-
naue Zahlen fehlen, es kann aber davon 
ausgegangen werden, dass die privaten 
Kanalisationen mindestens ebenso lang wie 
die öffentlichen Kanäle sind. Und auch hier 
nehmen die Gemeinden eine wichtige Rolle 
wahr: Sie sind von Gesetzes wegen ver-
pflichtet, die Aufsicht über die private Ab-
wasserinfrastruktur auszuüben.

1.2 Aufgaben der Gemeinden 
und des AWA

 
Die Gemeinden besitzen einen Grossteil der 
Abwasserinfrastruktur. Dazu gehören vor 
allem Kanalisationsleitungen und die zuge-
hörigen Sonderbauwerke. Die Gemeinden 
sind dabei für den laufenden Unterhalt, die 
Sanierung von schadhaften Kanalhaltun-
gen, die Kontrolle von Gewässereinleitstel-
len etc. zuständig. Daneben obliegt ihnen 
die Aufsichtspflicht über die privaten Ab-
wasseranlagen. Damit sie diese korrekt 
wahrnehmen kann, muss die Gemeinde 
genau wissen, wo die privaten Anlagen lie-
gen und in welchem Zustand sie sich befin-
den. Im Weiteren erteilen die Gemeinden für 
eine Vielzahl von Bauvorhaben Gewässer-
schutzbewilligungen, wobei die anschlie-
ssende Aufsicht und Abnahme der gebau-
ten Infrastruktur ebenso wichtig ist. Aber 
auch bei der öffentlichen Kanalisation fallen 
viele Aufgaben an.

1 Einleitung Nur dichte Güllegruben 

gewähr leisten einen funktio-

nierenden Gewässerschutz 

(Mindestanforderung Nr. 4)

Einleitung
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Für das AWA ist es wichtig, dass die Ge-
meinden diese Funktionen wahrnehmen 
können. Es unterstützt die Kommunen im 
Vollzug unter anderem mit den folgenden 
Tätigkeiten:
– Aufsichtspflicht
 Überwachung der Leistung von gemein-

deeigenen ARA und Kleinkläranlagen 
(KLARA), Kontrolle der Umsetzung von 
GEP-Massnahmen und der allgemeinen 
Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von 
Gemeindebesuchen («GEP-Check»);

– Beratung
 Begleitung von Planungen und Projekten 

wie z. B. generelle Entwässerungspla-
nung, Sanierungsprojekte (Kanalisations-
anschlüsse) im ländlichen Raum, Überar-
beitung von Abwasserreglementen etc.;

– Bewilligungen
 Erteilen von Gewässerschutzbewilligun-

gen für Vorhaben, bei denen die Geneh-
migungskompetenz beim AWA liegt. Da-
bei handelt es sich in erster Linie um 
Projekte ausserhalb der Bauzone und 
Spezialfälle, wo z.B. Grundwasserschutz-
zonen tangiert sind.

1.3 Ziele und Aufbau  
des Berichts

Das AWA überwacht die Aufgabenerfüllung 
der Gemeinden zur Hauptsache in Form 
von spezifischen Gemeindebesuchen 
(«GEP-Check»). Als Ergänzung hierzu ist es 
aber auch wichtig, einen allgemeinen Über-
blick über den Stand der Aufgabenwahr-
nehmung zu erhalten. Der vorliegende Be-
richt soll diese Vogelperspektive auf die 
Rolle der Gemeinden – ihre Aufgaben in der 
Siedlungsentwässerung und deren Wahr-
nehmung – geben.

Er will konkret folgende Fragen beantwor-
ten:
– Auslegeordnung (Kap. 2 und 3)
 Wie ist der aktuelle Stand der Aufgaben-

wahrnehmung auf kommunaler Ebene?
– Schlussfolgerungen (Kap. 4)
 Welche Schlüsse für den Vollzug zieht das 

AWA aus den Ergebnissen?
– Ausblick (Kap. 5)
 Was sind kommende Aufgaben und wo 

liegen zukünftig die Schwerpunkte für die 
Gemeinden?

Abb. 1: Eine häufige GEP-

Massnahme im ländlichen 

Raum ist der Kanalisationsan-

schluss von Liegenschaften, 

hier realisiert durch Einpflügen 

einer Leitung
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2.1 Bisherige Arbeiten  
des AWA

Der Bericht reiht sich in eine längere Reihe 
von Untersuchungen des AWA zur Rolle 
und Aufgabenerfüllung der Gemeinden ein. 
Diese Arbeiten wurden jeweils im Rahmen 
der Erarbeitung des kantonalen Sachplans 
Siedlungsentwässerung (vormals Vollzugs-
konzept Siedlungsentwässerung VOKOS) 
durchgeführt:
– VOKOS 1997 [1]
 Fachliche Grundlagen, Notwendigkeit 

des Werterhalts der Abwasseranlagen 
dargestellt 

– Sachplan Siedlungsentwässerung 
 (VOKOS) 2004 [2]

 Aufgaben der Gemeinden detailliert auf-
gestellt und priorisiert. 

– Sachplan Siedlungsentwässerung 
 (VOKOS) 2010 [3]

 Gemeindeumfrage 2008 bezüglich Auf-
gabenerfüllung. Bewertung der Aufga-
benerfüllung durch die Gemeinden ge-
samthaft.

– Sachplan Siedlungsentwässerung – 
 Grundlagenbericht zum Massnahmen

programm 2017 – 2022 [4]
 Aufstellen von Mindestanforderungen und 

erneute Gemeindeumfrage 2015.

Das neue Massnahmenprogramm 2017 – 
2022 beinhaltet einen Grundlagenbericht 
mit weitergehenden Informationen zum Hin-
tergrund der Massnahmen. Die Darstellung 
der Gemeindeumfrage hätte jedoch dessen 
Rahmen gesprengt. Deshalb sind die Um-
frageergebnisse ausführlich im vorliegen-
den AWA fakten im Kap. 2.3 vorgestellt. 
Dasselbe gilt für die Mindestanforderungen 
(Kap. 2.2).

2 Aufgabenerfüllung der Gemeinden Versickerungsanlagen  müssen 

den technischen  Normen ent-

sprechen, damit sie gesetzes-

konform sind 

(Mindestanforderung Nr. 5)

Aufgabenerfüllung der Gemeinden
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2.2 Mindestanforderungen

Im Bereich des Gewässerschutzes gibt es 
eine Vielzahl von (gesetzlichen) Anforderun-
gen, welche die Gemeinden zu erfüllen 
 haben. Nicht alle dieser Vorgaben können 
vom AWA mit derselben Intensität über-
wacht werden. Das AWA hat deshalb 
 Prioritäten gesetzt und sogenannte Min-
destanforderungen definiert. Bei diesen 
Mindestanforderungen handelt es sich um 
ein Set von 14 Anforderungen, die eine Ge-

meinde im Bereich Siedlungsentwässerung 
minimal erfüllen muss und deren Einhaltung 
vom AWA prioritär kontrolliert wird. Es sind 
dies keine neuen gesetzlichen Bestimmun-
gen. Vielmehr existiert für jede der Anforde-
rungen bereits eine gesetzliche Grundlage. 
Die Kontrolle der Einhaltung erfolgt primär 
im Rahmen des GEP-Checks.

In der nachstehenden Tabelle sind die 14 
Minimalanforderungen und der Stand der 
Umsetzung beschrieben.

Mindestanforderung

Die kommunale Aufgabenerfüllung  
in der Abwasserentsorgung ist doku-
mentiert, die Zuständigkeiten sind 
geregelt.

Die Beurteilung von Baugesuchen, 
das Erteilen von Gewässerschutz-
bewilligungen und das Durchführen 
von Baukontrollen erfolgt durch eine 
«Fachperson Grundstücksentwässe-
rung VSA» oder vergleichbar.

Bei Neuanschlüssen, Ersatzbauten 
und Sanierungen finden protokollierte 
und dokumentierte Dichtheitsprüfun-
gen statt.

Güllegruben werden periodisch  
(z.B. im Rahmen des GEP) auf ihre 
Normkonformität geprüft.

Versickerungsanlagen entsprechen 
den technischen Normen und sind 
gesetzeskonform.

Private Abwasseranlagen werden 
systematisch untersucht; der Anteil 
inspizierter Liegenschaften beträgt 
mindestens 75 %.

Öffentliche Abwasseranlagen werden 
systematisch untersucht; der Anteil 
inspizierter Schmutz- und Mischab-
wasserleitungen beträgt mindestens 
75 %. Die Inspektion darf nicht mehr 
als 15 Jahre zurückliegen.

Umsetzungsstand-Kommentar

siehe Auswertung Gemeinde- 
Umfrage 2015, Kap. 2.3

siehe Auswertung Gemeinde- 
Umfrage 2015, Kap. 2.3

siehe Auswertung Gemeinde- 
Umfrage 2015, Kap. 2.3

Die Kontrollen in den Grundwas-
serschutzzonen werden vom AWA 
seit 2015 initiiert (Aufforderung der 
Gemeinden).

Hier bestehen noch grosse Defizite. 
Die Gemeinden sind gehalten, dem 
AWA bis 2019 ein Sanierungskonzept 
einzureichen. 

Rund 40 Gemeinden verfügen über 
ein genehmigtes Pflichtenheft für die 
flächendeckende Zustandsaufnahme 
der privaten Abwasseranlagen (ZpA). 
Das Ziel ist, dass bis 2022 ein Drittel 
der Gemeinden die ZpA in Angriff 
genommen hat.

Momentan liegen Daten von 296 
Gemeinden vor. Der Anteil untersuch-
ter Leitungen beträgt gesamtkantonal 
73 % und erfüllt damit knapp nicht 
die Mindestanforderung. 2 / 3 der Ge-
meinden hingegen weisen über 75 % 
untersuchter Leitungen auf.

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

* Farbcode:

 Massnahmen  werden 

flächendeckend wahr-

genommen, guter 

Umsetzungsstand 

 Massnahme befindet sich 

in Umsetzung, jedoch 

noch keine flächen-

deckende Umsetzung

 nur punktuelle Um-

setzung bzw. Aufgaben-

wahrnehmung

Bewertung*
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Mindestanforderung

In den Gewässerschutzbereichen Au 
und üB liegt der Anteil öffentlicher 
Schmutz- und Mischabwasserleitun-
gen mit VSA-Zustandsklasse 0 oder 
1 unter 10 %, in Grundwasserschutz-
zonen beträgt der Anteil 0 %.

Wichtige Einleitstellen aus der Sied-
lungsentwässerung in die Gewässer 
sind nach jedem Starkregenereignis, 
mindestens jedoch einmal jährlich, 
visuell zu kontrollieren.

Belastete Einleitstellen werden ge-
mäss GEP fristgerecht saniert.

Die Gemeinde verfügt über einen 
genehmigten GEP; die Nachfüh-
rung erfolgt unter Beachtung der im 
vorliegenden Massnahmenprogramm 
festgelegten Prioritäten.

Wichtige konzeptionelle Massnahmen 
(Weiterleit- bzw. Entlastungsmengen, 
Einleitstellen, Fremdwasser, Störfall-
vorsorge) werden koordiniert in Ab-
sprache mit dem Abwasserverband 
umgesetzt.

Die Massnahmen zur Fremdwasser-
reduktion sind gemäss GEP umge-
setzt.

Die Einlage in die Spezialfinanzierung 
Werterhalt (SF WE) beträgt mindes-
tens 60 %, sofern der Bestand SF 
WE nicht 25 % des Wiederbeschaf-
fungswerts aller Abwasseranlagen 
übersteigt.

Umsetzungsstand–Kommentar

Momentan liegen Daten von 296 Ge-
meinden vor. Gesamtkantonal erfüllt 
der Anteil der Zustandsklassen 0 / 1 
mit 9 % knapp die Mindestanforde-
rung, zwei Drittel der Gemeinden sind 
unter 10 %. Hinsichtlich der Grund-
wasserschutzzonen kann noch keine 
Aussage gemacht werden. Die grüne 
Bewertung bezieht sich deshalb nur 
auf die erste Teilanforderung.

siehe Auswertung Gemeinde- 
Umfrage 2015, Kap. 2.3

Handlungsbedarf ist gegeben. Auch 
einige grössere bauliche Massahmen 
(Regenbecken) sind noch ausste-
hend.

315 kommunale GEP liegen in 
genehmigter Form vor, rund 45 GEP 
sind noch in Bearbeitung. Sie müssen 
bis Ende 2017 abgeschlossen sein. 
Diverse GEP sind bereits in Nach-
führung, viele werden auch laufend 
aktualisiert.

Hier besteht keine aktuelle Übersicht 
des AWA. Im Rahmen der Nachfüh-
rung der regionalen GEP wird diese 
Thematik angegangen. Die Beur-
teilung beruht auf einer qualitativen 
Abschätzung.

Grosse punktuelle Einleitungen 
wurden i.d.R. zeitnah nach dem GEP-
Abschluss saniert. Bei den regionalen 
Fremdwassermassnahmen sind im 
Einzugsgebiet der ARA Grenchen die 
Massnahmen fast abgeschlossen; 
hingegen sind im Berner Jura noch 
sehr viele Vorhaben ausstehend.

Die Einlagen werden i.d.R. korrekt 
auf der Basis der aktuellen Wieder-
beschaffungswerte gemacht. Bei 
Hinweisen auf ungenügende Einlagen 
informiert das AWA das AGR (Auf-
sicht Gemeindefinanzen).

Nr.

8

9

10

11

12

13

14

Tab. 1: Mindest-

anfor de rungen, 

 Um set zungsstand 

und  Bewertung

Bewertung*
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2.3 Gemeinde-Umfrage 2015

2.3.1 Grundlage der Umfrage

Um festzustellen, wie die Gemeinden die 
beschriebenen Aufgaben (Kapitel 2.2) wahr-
nehmen, hat das AWA bei den Ge mein  den 
Umfragen durchgeführt. Eine  erste Umfrage 
erfolgte im Jahr 2008 im Rahmen der Erar-
beitung des Sachplans Siedlungsentwäs-
serung 2010, eine erneute Umfrage im Jahr 
2015. Die folgenden Kapitel dokumentieren 
die Ergebnisse der Umfrage 2015 und stel-
len, wo möglich, einen Vergleich mit der 
vorangegangenen Umfrage her. 

Die Umfrage erfolgte anhand eines Frage-
bogens, den die Gemeinden über Internet 
ausfüllten. Sämtliche Berner Gemeinden 
wurden zur Teilnahme eingeladen. 274 der 
insgesamt 356 Gemeinden (Stand 2015) 
haben an der Umfrage teilgenommen    
(s. Abb. 3). Dabei sind alle Gemeindegrös-
sen sowie Gemeinden aus allen Regionen 
in etwa gleichmässig vertreten und rund 
900’000 der insgesamt gut 1 Mio. Einwoh-
ner im Kanton Bern repräsentiert.

Abb. 2: Einleitstellen aus der 

Siedlungsentwässerung in die 

Gewässer sind periodisch zu 

kontrollieren (Mindestanforde-

rung Nr. 9)

Abb. 3: Teilnahme der Gemein-

den an der Umfrage 2015

Teilnahme der Gemeinden an der Umfrage 2015

Spaltenbreiten in Layout 
1 Spalte 19 mm
2 Spalten  42 mm
3 Spalten  65 mm
4 Spalten  88 mm
5 Spalten  111 mm
6 Spalten  134 mm
7 Spalten  157 mm
8 Spalten  180 mm

Grafikhöhe
95 mm

Farben für Grafiken 

designstudios gmbh
t h e  c r e a t i v e  c o m p a n y

Kunde  AWA 
Auftrag Grafik
Zeichnung Umfrage 2015

Seite 1/1
Massstab 1:1 

Excel-Werte für Grafik

von bis  Alle Gemeinden Teilnahme an  
 -     199  < 200 23 12 52%
 200   499  200 - 500 69 43 62%
 500   999  500 - 1'000 75 55 73%
 1'000   1'999  1'000 - 2'000 68 58 85%
 2'000   4'999  2'000 - 5'000 84 72 86%
 5'000   9'999  5'000 - 10'000 21 19 90%
 10'000   200'000  > 10'000 16 15 94%
     
   356 274 

Grössenklassen Gemeinden 
nach Einwohner

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Anzahl Gemeinden

< 200

200 – 500

500 – 1’000

1’000 – 2’000

2’000 – 5’000

5’000 – 10’000

> 10’000

23
12

43
69

75
55

68
58

84
72

21
19

16
15

Alle Gemeinden 

im Kanton Bern

Teilnahme an der 

Umfrage 2015
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Abb. 4: Wie ist die Bauverwal-

tung in die Gemeinde integriert?

2 Bei allen Berufsbezeichnungen ist die weibliche Form jeweils mitgemeint.

Gemeindeschreiberei 

ohne eigenständige Bau-

verwaltung

Eigenständige Bauver-

waltung (fest angestellter 

Bauverwalter)

Angeschlossen an die 

Bau verwaltung einer 

anderen Gemeinde

keine Angabe

Wie ist die Bauverwaltung in die Gemeinde integriert?

Spaltenbreiten in Layout 
1 Spalte 19 mm
2 Spalten  42 mm
3 Spalten  65 mm
4 Spalten  88 mm
5 Spalten  111 mm
6 Spalten  134 mm
7 Spalten  157 mm
8 Spalten  180 mm

Grafikhöhe
95 mm

designstudios gmbh
t h e  c r e a t i v e  c o m p a n y

Kunde  AWA 
Auftrag Grafik
Zeichnung Bauverwaltung

Seite 1/1
Massstab 1:1 

Excel-Werte für Grafik

 

Farben für Grafiken 

< 200

200 – 500

500 – 1’000

1’000 – 2’000

2’000 – 5’000

5’000 – 10’000

> 10’000

Alle Gemeinden

Alle Gemeinden
Umfrage 2008

Gemeinden 
Anzahl Einwohner

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Angaben in %

92 8

774

1869

3359

83 314

955

100

354646

37 657

14 5

9 4

3 5

2.3.2 Aufgaben im Bereich 
Grundstücksentwässerung

Organisation der Bauverwaltung 
Knapp die Hälfte der Gemeinden führt eine 
eigene Bauverwaltung mit einem eigens 
angestellten Bauverwalter 2. Etwas weniger 
als die Hälfte der Gemeinden hat keine 
 eigene Bauverwaltung. Bei ihnen wird die 
Bauverwaltung durch die Gemeindeschrei-
berei wahrgenommen. Dabei handelt es 
sich wie zu erwarten vor allem um kleine 
Gemeinden (s. Abb. 4). 

Im Jahr 2008 gaben noch deutlich über die 
Hälfte der Gemeinden an, «nur» über eine 
Gemeindeschreiberei zu verfügen. Der 
Rückgang ist zum einen auf Gemeinde-
fusionen zurückzuführen, durch die kleine 
Gemeinden, die über keine Bauverwaltung 

verfügten, «verschwanden» (ca. 30 Gemein-
den). Zum anderen gaben im Jahr 2008 
verschiedene Gemeinden, die heute über 
eine Bauverwaltung verfügen, noch «Ge-
meindeschreiberei ohne eigene Bauver-
waltung» an. Die meisten von ihnen  haben 
mehr als 1’000 Einwohner.

Generell kann gesagt werden, dass Ge-
meinden ab etwa 2’000 bis 3’000 Einwoh-
ner grundsätzlich über eine eigene Bau-
verwaltung verfügen. Auch viele kleinere 
Gemeinden geben an, eine eigene Bauver-
waltung zu haben. Einige kleinere Gemein-
den haben sich zudem an die Bauverwal-
tung anderer Gemeinden angeschlossen, 
darunter mehrere Gemeinden im Raum 
Gürbetal, die sich zu einer regionalen Bau-
verwaltung zusammengeschlossen haben.
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Behandlung von Baugesuchen
In mehr als drei Viertel der Gemeinden be-
handeln heute Fachpersonen (in manchen 
Gemeinden zum Teil noch in Zusammenar-
beit mit nicht ausgebildeten Personen) die 
privaten Baugesuche im Hinblick auf den 
Gewässerschutz. Gemeinden, die keine 
Bauverwaltung haben, beauftragen dazu 
oft externe Ingenieurbüros (ca. 70 Gemein-
den). Nur noch rund ein Sechstel der Ge-
meinden lässt sämtliche Gewässerschutz-
gesuche durch «Nicht-Fachpersonen» 
(Gemeindeschreiber oder Gemeinderat) 
behandeln (s. Abb. 5). Im Jahr 2008 war 
dies noch in einem Drittel aller Gemeinden 
der Fall. Der Rückgang geht wie bereits 
schon erwähnt (siehe Punkt «Organisation 
der Bauverwaltung») auf die Fusion kleiner 
Gemeinden zurück. Ein ähnliches Bild zeigt 
sich bezüglich der Personen, die die Bau-
kontrollen durchführen (s. Abb. 6).

Kontrollen bezüglich der Grund-
stücksentwässerung
Fast alle Gemeinden (>  90 %) prüfen ge-
wässerschutzrelevante Baugesuche (Ge-
wässerschutzgesuche) im Hinblick auf die 
Regelkonformität der Entwässerungen. Ein 
Grossteil der Gemeinden genehmigt die 
Pläne vor Baubeginn, führt Baukontrollen 
durch und führt ihren Kataster mit jedem 
Neu-/Umbau nach. Die weiteren Aufgaben 
(s. Abb. 7) im Zusammenhang mit den pri-
vaten Baugesuchen werden bei weitem 
nicht in allen Gemeinden wahrgenommen. 
Insbesondere die Dichtheitsprüfung (op-
tisch mit Kamerabefahrung oder per Luft- 
oder Wasserdruck) neu erstellter oder 
sanier ter Grundstücksanschlussleitungen 
nehmen nur knapp 30 % der Gemeinden 
bei allen Bauvorhaben (das heisst in allen 
Gewässerschutzbereichen) vor oder verlan-
gen sie vom Bauherrn. 

Gewässerschutzgesuche

Spaltenbreiten in Layout 
1 Spalte 19 mm
2 Spalten  42 mm
3 Spalten  65 mm
4 Spalten  88 mm
5 Spalten  111 mm
6 Spalten  134 mm
7 Spalten  157 mm
8 Spalten  180 mm

Grafikhöhe
95 mm

designstudios gmbh
t h e  c r e a t i v e  c o m p a n y

Kunde  AWA 
Auftrag Grafik
Zeichnung Gewässerschutzgesuche

Seite 1/1
Massstab 1:1 

Excel-Werte für Grafik

Farben für Grafiken 

2015

2008

47

57

22 30

24 17 2

Angaben in %

1

Abb. 5: Durch wen werden 

die Gewässerschutzgesuche 

bearbeitet?
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designstudios gmbh
t h e  c r e a t i v e  c o m p a n y

Kunde  AWA 
Auftrag Grafik
Zeichnung Baukontrollen

Seite 1/1
Massstab 1:1 

Excel-Werte für Grafik

Farben für Grafiken 

2008

2015

Baukontrollen

Angaben in %

53

61

15 32

17 20 2

Abb. 6: Durch wen werden die 

Baukontrollen durchgeführt?

nur Fachperson

Fach- und 

Nicht-Fachperson

nur Nicht-Fachperson

keine Angabe

nur Fachperson

Fach- und 

Nicht-Fachperson

nur Nicht-Fachperson

keine Angabe
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Seite 1/1
Massstab 1:1 

Excel-Werte für Grafik

Farben für Grafiken 

 0

Welche Kontrollen betreffend der Grundstücksentwässerung (inkl. Versickerungsanlagen) 
werden in der Gemeinde durchgeführt?

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Dichtheitsprüfung der neu erstellten oder 
sanierten Grundstücksentwässerungen 
in allen Gewässerschutzbereichen

Prüfung der Gewässerschutzgesuche

Plangenehmigung vor Baubeginn

Überprüfen der Verlegung 
und Baukontrolle

Einmessen des Anschlusspunktes
und der Grundstücksanschlussleitung

Kontrolle der Ausführungspläne

Nachführung des Kanalisations- und 
Versickerungskatasters sowie ggf. der 
GEP-Daten

Schlussabnahme protokolliert

Schlussabnahme nicht protokolliert

Angaben in %

93

76

77

94

74

75

63
60

59
60

78
65

58
54

28
29

30
8

Aufgabenerfüllung der Gemeinden

Einige weitere Gemeinden nehmen die 
Dichtheitsprüfungen zumindest in den 
Grundwasserschutz zonen vor. Dichtheits-
prüfungen in allen Gewässerschutzberei-
chen führen vorwiegend solche Gemeinden 
durch, die für die Baukontrollen externe 
Ingenieurbüros beauftragen. Im Jahr 2008 
gaben lediglich 8 % aller Gemeinden an, die 
Dichtheitsprüfung in allen Gewässerschutz-
bereichen durchzuführen. 

Grund für den Verzicht auf die Dichtheits-
prüfung ist in vielen Gemeinden die man-
gelnde personelle Kapazität, in manchen 
Fällen auch die Hemmung, vom privaten 
Bauherrn einen Dichtheitsnachweis zu ver-
langen, der wiederum mit Kosten für den 
Privaten verbunden ist. 

Abb. 7: Welche Kontrollen 

betreffend der Grundstücks-

entwässerung (inkl. Versicke-

rungsanlagen) werden in der 

Gemeinde durchgeführt?

2015

2008
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2.3.3 Kanalunterhalt und private 
Abwasseranlagen

Kanalisationskataster mit privaten 
Abwasseranlagen 
Während im Jahr 2008 rund 50 % der Ge-
meinden über einen Kanalisationskataster, 
der auch die privaten Abwasseranlagen 
enthält, verfügten, sind dies im Jahr 2015 
bereits zwei Drittel der Gemeinden. Ein Drit-
tel der Gemeinden, darunter auch viele 
grös sere Gemeinden mit mehreren tausend 
Einwohnern, hat heute die privaten Abwas-
seranlagen noch nicht oder nicht vollstän-
dig in ihrem Kataster erfasst (s. Abb. 8).

Abb. 9: Wird eine flächen-

deckende Zustandsaufnahme 

privater Abwasseranlagen 

(Hausanschlussleitungen, 

 Versickerungsanlagen, Gülle-

gruben) durchgeführt?

Flächendeckende Zustandsauf-
nahme privater Abwasseranlagen 

Spaltenbreiten in Layout 
1 Spalte 19 mm
2 Spalten  42 mm
3 Spalten  65 mm
4 Spalten  88 mm
5 Spalten  111 mm
6 Spalten  134 mm
7 Spalten  157 mm
8 Spalten  180 mm

Grafikhöhe
95 mm

designstudios gmbh
t h e  c r e a t i v e  c o m p a n y
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Seite 1/1
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Excel-Werte für Grafik

ja  17%
in Planung  27%
nein  53%
keine Angabe  3%

Farben für Grafiken 

Abb. 8: Verfügt die Gemeinde 

über einen Kanalisationskatas-

ter inklusive der privaten Grund-

stücksentwässerungen?

Untersuchung des Kanalisations-
netzes
Öffentliches Kanalnetz
Das öffentliche Kanalisationsnetz wird 
durch die Gemeinden seit langem regel-
mässig untersucht. Rund die Hälfte der 
Gemein den gibt an, einen Grossteil ihres 
Kanal netzes (mehr als ein Drittel des Kanal-
netzes) in den letzten 10 Jahren untersucht 
zu haben. Viele Gemeinden haben aber 
auch deutlich weniger untersucht oder kön-
nen hierzu keine Angaben machen. Die 
Situa tion ist nahezu identisch mit den Um-
frageergebnissen aus dem Jahr 2008. Man 
kann davon ausgehen, dass die meisten 
Gemeinden heutzutage ihr öffentliches 
Kanal netz regelmässig untersuchen, dies 
jedoch nicht immer im strikten 10-Jahres-
Rhythmus.

Privates Kanalnetz inkl. Grundstücks
entwässerungsleitungen 
Anders zeigt sich das Bild im Bezug auf das 
private Kanalisationsnetz, sprich die priva-
ten Hausanschlussleitungen (Grundstücks-
entwässerungsleitungen). Mehr Gemeinden 
als noch im Jahr 2008 haben heute zumin-
dest einen Teil des privaten Kanalnetzes 
untersucht (s. Abb. 9). Grund dafür sind vor 
allem die Konzepte zur «Flächendeckenden 
Zustandsaufnahme privater Abwasseranla-
gen» (ZpA), welche fast die Hälfte der Ge-
meinden bereits umsetzen oder in Planung 
haben. Derzeit haben rund 40 Gemeinden 
ein durch das AWA genehmigtes Pflichten-
heft für die ZpA. 

Aufgabenerfüllung der Gemeinden

ja

nein

in Erarbeitung

keine Angabe
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Seite 1/1
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Excel-Werte für Grafik

in %   2008 2015
ja   67 50
nein   30 42
in Erarbeitung   0 7
keine Angabe   3 1

Farben für Grafiken 

2008

2015

Kanalisationskataster

Angaben in %

67

50

30 3

42 7 1

17 % ja

53 % nein

27 % in Planung

  3 % keine Angabe
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Versickerungskataster
Noch immer verfügt rund die Hälfte aller 
Gemeinden nicht über einen Versicke-
rungskataster resp. können viele Gemein-
den nicht angeben, ob resp. wie viele Ver-
sickerungsanlagen bei ihnen vorhanden 
sind. Die Situation ist seit 2008 nahezu 
gleichgeblieben (s. Abb. 10).

Die Nachführung des Versickerungskatas-
ters und die Kontrolle der privaten Versicke-
rungsanlagen erfolgt jedoch in fast allen 
Gemeinden, die einen Versickerungskatas-
ter führen, durch Fachpersonen (s. Abb. 11).

Abb. 11: Nachführung Versicke-

rungskataster und Kontrolle der 

privaten Versickerungsanlagen 

(nur Gemeinden, die einen Ver-

sickerungskataster führen)

Erst rund ein Drittel der Gemeinden beurteilt 
die Versickerungsanlagen bei der Erfas-
sung für den Kataster auch bezüglich ihres 
Zustands und ihrer Regelkonformität (Män-
gelbeurteilung) und weist die privaten 
Eigen tümer auf die vorliegenden Mängel 
hin. Hingegen bewilligen heute die meisten 
Gemeinden neue Versickerungsanlagen 
und kontrollieren diese nach der Erstellung 
(s. Abb. 12).

Aufgabenerfüllung der Gemeinden
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Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 

designstudios gmbh
t h e  c r e a t i v e  c o m p a n y

Kunde  AWA 
Auftrag Grafik
Zeichnung Versickerungskataster: Bestand

Seite 1/1
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Excel-Werte für Grafik

in %      2008 2015
Gemeindeeigener Versickerungskataster   11 10 
Versickerungskataster bei einem Fachbüro   17 16 
Internetkataster des AWA     7 12
unbekannt, ob Anlagen überhaupt vorhanden sind  0 4
Anzahl Versickerungsanlagen unbekannt   0 33
kein Versickerungskataster     55 16 
keine Versickerungsanlagen vorhanden    10 3 
keine Angabe      0 6

2008

2015

Versickerungskataster: Bestand

Angaben in %

11

10

17

16 12

7 55 10

4 33 16 3 6

Abb. 10: Verfügt die 

Gemeinde über einen 

Versickerungs kataster?

Gemeindeeigener 

 Versickerungskataster

Versickerungskataster  

bei einem Fachbüro

Internetkataster des AWA

unbekannt, ob Anlagen 

überhaupt vorhanden sind

Anzahl Versickerungs-

anlagen unbekannt

kein Versickerungskataster

keine Versickerungs-

anlagen vorhanden

keine Angabe

Fachperson  

der Gemeinde

Ingenieur- oder 

 Geologiebüro

Andere Person
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Excel-Werte für Grafik

in % Nachführung Kontrolle      
Fachperson der Gemeinde 34 45
Ingenieur- oder Geologiebüro 58 45
Andere Person 8 10

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 

Wer führt den Versickerungskataster nach?

Wer kontrolliert die privaten Versickerungsanlagen?

Versickerungskataster: Nachführung und Kontrolle

Angaben in %

34

45

58 8

45 10
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Abb. 12: Kontrolle und 

 Beurteilung der privaten 

Versickerungsanlagen in 

den Gemeinden

Einleitstellen der Siedlungs-
entwässerung
Zwei Drittel der Gemeinden kontrollieren 
ihre Einleitstellen aus der Siedlungsentwäs-
serung (das heisst aus Regenüberläufen 
und Regenüberlaufbecken) in die Gewässer 
zumindest nach Starkregen oder jährlich, 
ein Viertel der Gemeinden auch häufiger   
(s. Abb. 13).

Abb. 13: Wie häufig werden die 

Einleitstellen der Siedlungs-

entwässerung in die Gewässer 

(v.a. Einleitungen von Regen-

überlaufbecken und Regen-

überläufen) visuell überprüft?

Aufgabenerfüllung der Gemeinden
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in %          ja  nein keine Angabe 
Wurde bei den erfassten Versickerungsanlagen eine Mängelbeurteilung durchgeführt?  35  50   1415
Wurden die Grundeigentümer über die nötigen Mängelbehebungen avisiert?   25  58   17
Wird bei sämtlichen neuen Versickerungsanlagen ein Bewilligungsverfahren durchgeführt? 80  9   11
Werden sämtliche neu erstellte Versickerungsanlagen kontrolliert?    74  15   1211

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 

Wurde bei den erfassten Versickerungsanlagen eine Mängelbeurteilung 
durchgeführt?

Wurden die Grundeigentümer über die nötigen Mängelbehebungen 
avisiert?

Wird bei sämtlichen neuen Versickerungsanlagen ein Bewilligungs-
verfahren durchgeführt?

Werden sämtliche neu erstellte Versickerungsanlagen kontrolliert?

Versickerungsanlagen: Kontrolle und Beurteilung

Angaben in %

35

80

50 15

9 11

25 58 17

74 15 11

Visuelle Überprüfung 
der Einleitstellen
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Excel-Werte für Grafik

ja  17%
in Planung  27%
nein  53%
keine Angabe  3%

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 

  8 % monatlich

  8 % quartalsweise

  9 % halbjährlich

22 % nach Starkregen

20 % jährlich

25 % gar nicht

  8 % keine Angabe

ja

nein

keine Angabe
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Eine zentrale Rolle bei der Aufgabenerfül-
lung der Gemeinden spielt der generelle 
Entwässerungsplan (GEP). Für eine funk-
tionie rende Siedlungsentwässerung ist es 
wichtig, dass jede Gemeinde über einen 
fachlich korrekten und aktuellen GEP ver-
fügt. Dieser bringt jedoch nicht viel, wenn 
er nur toter Buchstabe bleibt. Entscheidend 
ist deshalb, dass die im GEP festgelegten 
Massnahmen auch umgesetzt werden. Das 
Kapitel 3 gibt einen Überblick über die an-
stehenden Schwerpunkte der GEP-Umset-
zung (Auswertung der Massnahmenpläne, 
Ausblick) und vergleicht diese mit der bis-
herigen Investitionstätigkeit der Gemeinden 
(Rückblick).

3.1 Auswertung der GEP-
Massnahmenpläne

Seit Beginn der GEP-Arbeiten im Kanton 
Bern (Mitte 90er Jahre) werden die resul-
tierenden Massnahmen jedes einzelnen 
GEP in einem Massnahmenplan festge-
halten. Der Massnahmenplan beinhaltet 
nebst einer Beschreibung der Massnahmen 

auch den Zeitraum der Umsetzung und eine 
Kostenschätzung. In den meisten Fällen 
umfassen die Massnahmen einen Umset-
zungshorizont von max. rund 15 Jahren. 
Dies entspricht in etwa der «Lebensdauer» 
eines GEP.

3.1.1 Vorgehen bei der 
 Auswertung

Die Massnahmenpläne der Gemeinden mit 
abgeschlossenem GEP stehen dem AWA 
in Form von Excel-Listen zur Verfügung. Die 
vorliegende Auswertung umfasst 285 kom-
munale Massnahmenpläne, das entspricht 
rund 80 % aller Gemeinde-GEP. Bei den 
restlichen Gemeinden befand oder befindet 
sich der Erst-GEP noch in Bearbeitung, so-
dass kein Massnahmenplan zur Verfügung 
stand.

3 GEP-Massnahmen Mitunter müssen Mass nahmen 

auch ausserplanmässig er grif- 

 fen werden – Bau einer proviso-

rischen Abwasserleitung über 

die Emme

GEP-Massnahmen
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GEP-Massnahmen

In einem ersten Schritt kategorisierte das 
AWA alle Einzelmassnahmen. Hierfür wur-
den die folgenden Massnahmenkategorien 
gewählt:

Legende:

Anzahl ständiger Einwohner

Jauchegrube: Inhalt vorhanden / erforderlich   (rot koloriert wenn Inhalt vorhanden < erforderlich)

Landwirtschaft: Parzellennummer

Bauzonengrenzen

Gewässer  offen / eingedolt

Mischwasserkanal

Wohnhaus: ohne ARA-Anschluss / mit ARA-Anschluss

Ferienhaus: ohne ARA-Anschluss / mit ARA-Anschluss

Gewerbe und Industriebetriebe: ohne ARA-Anschluss / mit  ARA-Anschluss

Schulhaus, Restaurant usw. : ohne ARA-Anschluss / mit ARA-Anschluss

Landwirtschaftsbetrieb: Entwässerung in Güllengrube / mit ARA-Anschluss

Anzahl ständige Einwohner / EWG

Jauchegrube

Klärgrube

Schmutzwasserkanal

Regenwasserkanal

Gebäude ohne Abwasseranfall

Wohnhaus: Parzellennummer

Scheune, Schopf, Treibhaus etc.: ohne ARA-Anschluss / mit ARA-Anschluss

6 / 8

KL

JG

W: 1234

Perimeter öffentliches Sanierungsgebiet

projektiert

NW400

Abflusslose Grube

Abwasserbehandlungsanlage mechanisch-biologisch (KLARA)

Zentrale Retention

Zentrale Versickerungsanlage

Regenwasserkanal wird durch grösseren Regenwasserkanal ersetzt

Änderung der Funktionsart

Bestehende Leitung wird aufgehoben

Perimeter des öffentlichen Kanalisationsbereichs

Perimeter privates Sanierungsgebiet

Massnahme gemäss Massnahmenplan4

Fremd- / Reinwasserkanal

Mischsystem mit Versickerung wenn möglich

Trennsystem mit Versickerung wenn möglich

Trennsystem mit Retention des Regenwassers inkl. max.

Versickerung verboten (Ablagerungsstandorte)

spezifischer Ableitungsmenge

Anzahl Grossvieheinheiten (rot koloriert wenn Anzahl Grossvieheinheiten < 8)

11866119

11865510

11865140

11866120

NL2794

NL2791

NL2797
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NL4466
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Abb. 14: Ausschnitt aus einem 

GEP-Massnahmenplan; bei 

den gelb markierten Nummern 

handelt es sich um GEP-Einzel-

massnahmen

Beschreibung

Biologische Beurteilung, bauliche Sicherung 
der Einleitung etc.

Aufbau bzw. Komplettierung des Versicke-
rungskatasters, Sanierung von Anlagen

Sanierung von Leitungen und Schächten mit 
hoher – mittlerer Priorität

Leitungsvergrösserungen, Neuerschliessun-
gen, Bau oder Neueinstellung von Sonder-
bauwerken etc.

Zustandsaufnahme privater Abwasser anlagen

Massnahmen zur Austrennung von Fremd-
wasser, Messkampagnen

Anschluss von Bauten ausserhalb Bauzone, 
Güllegrubenkontrollen etc.

Überarbeitung des Abwasserreglements, 
Gebührenanpassung

Umfasst nebst der umfassenden GEP-Über-
arbeitung auch laufende Aktualisierungen

Periodische Kanal-TV-Kampagnen, laufender 
(Spül)unterhalt

Z.B. Massnahmen organisatorischer Natur

Bezug zur Mindest anfor-
derung-Nr. (Kap. 2.2)

10

5

7, 8

12

6

13

4

14

11

7, 8

–

Bezeichnung

Gewässereinleitstellen

Versickerungsanlagen

Sanierung Kanalisa-
tionsnetz

Konzeptionelle Mass-
nahmen

ZpA

Fremdwasserelimination

Massnahmen GEP LWZ

Revision Reglement

Revision / Nachführung 
GEP

Periodisches Kanal-TV / 
Spülen

sonstige Massnahmen

Tab. 2: Massnahmenkategorien 

für GEP-Einzelmassnahmen
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Anschliessend wurden die rund 10’800 Ein-
zelmassnahmen in die vorstehend beschrie-
benen Massnahmenkategorien zusammen-
gefasst. Für jede Massnahmenkategorie 
ermittelte das AWA die Anzahl Einzelmass-
nahmen (entspricht einer Zeile im Massnah-
menplan) und deren Gesamtkosten. 

3.1.2 Massnahmen schwer-
punkte

Die Auswertung ergibt die obenstehende 
Grafik.

Die Massnahmenschwerpunkte in den 
kommenden Jahren (bzw. bei älteren GEP 
bereits in den vergangenen Jahren) liegen 
bei den Sanierungen von schadhaften Lei-
tungen, bei konzeptionellen Massnahmen 
(vor allem Leitungsvergrösserungen) und 
bei Massnahmen, welche die Abwasserent-
sorgung im ländlichen Raum betreffen.

Abb. 15: Kosten und Anzahl 

Massnahmen pro Massnah-

menkategorie
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Die Sanierungen und konzeptionellen 
Massnahmen machen auch kostenmässig 
den überwiegenden Anteil aus. Es handelt 
sich dabei i.d.R. um bauliche Massnahmen, 
die entsprechend mit höheren Aufwendun-
gen einhergehen als rein planerische Auf-
wendungen wie z.B. eine GEP-Nachfüh-
rung. Bei den Massnahmen im ländlichen 
Raum (GEP Landwirtschaftszone) müssen 
in erster Linie betroffene Private die Vorha-
ben finanzieren. Die Aufwendungen zulas-
ten der öffentlichen Abwasserkasse sind 
hier deshalb sehr viel tiefer.

Rund ein Drittel der Gemeinden mit vorhan-
denem, ausgewertetem Massnahmenplan 
sehen Massnahmen bei den privaten Ab-
wasseranlagen vor. Es handelt sich dabei 
nicht in allen Fällen um die vom AWA pro-
pagierte ZpA. Dennoch wird diese Aufgabe 
in den nächsten Jahren vermehrt von den 
Gemeinden angegangen. Da die ZpA mit 
Beiträgen aus dem kantonalen Abwasser-
fonds unterstützt wird, bindet diese Auf-
gabe zukünftig einen namhaften Anteil der 
Einnahmen des Abwasserfonds.

Massnahmen bei Einleitstellen in die Ge-
wässer sind zwar zahlenmässig gering ver-
treten, weisen aber eine hohe Gewässer-
schutzrelevanz auf. Häufig haben zudem 
konzeptionelle Massnahmen Auswirkungen 
auf die Gewässer (z.B. Neueinstellung von 
Entlastungsbauwerken), womit die gewäs-
serschutztechnischen Massnahmen häufi-
ger auftauchen als auf den ersten Blick 
erkennbar.

Zusammengefasst ergeben sich folgende 
Aufgabenschwerpunkte:
– «Infrastrukturmanagement»
 Sanierungen, laufender Unterhalt der Ab-

wasserbauwerke
– Konzeptionelle Massnahmen
 Leitungsvergrösserungen, Neuerschlies-

sungen etc.
– Massnahmen ausserhalb Bauzone/in 

der Landwirtschaft
 Abwassertechnische Sanierung von Lie-

genschaften, Anschlüsse ans öffentliche 
Kanalisationsnetz etc.

Ergänzt werden diese drei Schwerpunkte 
mittelfristig mit Massnahmen bei den priva-
ten Abwasseranlagen (ZpA, Aufnahme und 
Sanierung von mangelhaften Versickerungs-
anlagen).

Abb. 16: Staukanäle sind 

wichtige Sonderbauwerke der 

Kanalisation – ihr Bau fällt unter 

die Massnahmenkategorie 

«konzeptionelle Massnahmen»

GEP-Massnahmen
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3.1.3 Kosten der Massnahmen

Gesamthaft resultieren geschätzte Kosten 
von rund CHF 994 Mio. Bezogen auf einen 
Zeitraum von ca. 15 Jahren ergeben sich 
jährliche Kosten von CHF 66 Mio. bzw.  
CHF 82 Mio. (aufgerechnet auf alle 352 
 Gemeinden). Diese Zahlen sind aus mehre-
ren Gründen mit Vorsicht zu geniessen:
– Die Kostenschätzungen im Rahmen des 

GEP erfolgen auf einer hohen Flughöhe 
und weisen häufig Toleranzbereiche von 
± 30 % auf.

– Teilweise sind Massnahmen ohne Kos-
tenschätzung eingetragen, obwohl die 
Aufwendungen der Spezialfinanzierung 
Abwasser belastet werden.

– Relativ häufig sind in den Massnahmen-
plänen auch Vorhaben aufgelistet, die den 
laufenden Unterhalt betreffen (periodi-
sches Kanal-TV und Spülen). Nicht immer 
werden diese Aufwendungen aktiviert, 
dadurch tauchen sie auch nicht in der In-
vestitionsrechnung auf.

Dennoch gibt die Auswertung eine unge-
fähre Grössenordnung der Investitionen, die 
aus der GEP-Bearbeitung resultieren. Inte-
ressant ist der Vergleich mit den theoreti-
schen Werterhaltungskosten. Diese be-
rechnen sich gemäss dem Berner Modell 
auf dem Wiederbeschaffungswert und der 
theoretischen Nutzungsdauer.

Eine frühere Erhebung des AWA geht von 
theoretischen jährlichen Werterhaltungs-
kosten im Kanton Bern von CHF 93 Mio. 
aus. Die vorliegende Auswertung der Mass-
nahmenpläne schätzt die jährlichen Inves-
titionskosten auf rund CHF 82 Mio. Obwohl 
die Kostenangaben gemäss obiger Ausfüh-
rungen vorsichtig zu interpretieren sind, 
bewegen sie sich in der ungefähren Grös-
senordnung der (theoretischen) Werterhal-
tungskosten. Das AWA interpretiert dies als 
Hinweis darauf, dass die Massnahmenplä-
ne umfassend und mit realistischen Kosten-
schätzungen erarbeitet worden sind.

Abb. 17: Brutto-Investitionen 

in Gemeindeanlagen im Ver-

gleich mit den theoretischen 

Wert erhaltungskosten

GEP-Massnahmen
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Die Gesamtkosten wurden nicht nur auf die 
Massnahmenkategorien sondern auch auf 
die 285 Gemeinden mit vorhandenem 
Massnahmenplan aufgeschlüsselt. Rund 
85 % der ausgewerteten Gemeinden wei-
sen Gesamtkosten von unter CHF 5 Mio. 
auf. Im Einzelfall (grosses Kanalnetz, auf-
wändige Bauprojekte) können die Gesamt-
kosten jedoch bis zu CHF 43 Mio. betragen. 
Der Median liegt bei CHF 1.6 Mio. Die ent-
sprechenden spezifischen Kosten betragen 
rund CHF 1’100/Einwohner. Es gibt keinen 
Zusammenhang zwischen den spezifischen 
Gesamtkosten und der Einwohnerzahl, d.h. 
kleine wie grosse Gemeinden weisen einen 
vergleichbaren Investitionsbedarf auf.

Es wäre im Weiteren zu vermuten, dass ein 
«teures» Kanalnetz auch mit höheren spe-
zifischen Gesamtkosten einhergeht. Es 
lässt sich jedoch praktisch keine Korrelation 
zwischen den spezifischen Gesamtkosten 
und dem spezifischen Wiederbeschaf-
fungswert erkennen.

3.2 Vergleich mit der Investi-
tionstätigkeit

Die Auswertung der Massnahmenpläne hat 
einen vorausschauenden Charakter: Die 
Betrachtung bezieht sich auf kommende 
Massnahmen resp. Investitionen. Um einen 
Eindruck zu bekommen, ob diese Investi-
tionen einigermassen realistisch sind, ist 
der Vergleich (Rückblick) mit tatsächlich 
getätigten Investitionen hilfreich.

Das AWA hat hierzu die Daten der Finanz-
statistik hinsichtlich der verbuchten Investi-
tionen Abwasserentsorgung in den Jahren 
2002 – 2014 ausgewertet. Die Auswertung 
für die Periode 2002 – 2010 ist bereits in 
 einer früheren Publikation des AWA darge-
stellt [5]. Für das vorliegende AWA fakten 
 wurde die Auswertung mit den Jahres-
investi tionen 2011 – 2014 weitergeführt. Die 
Metho dik ist gleichgeblieben: Es wurden 
alle Investitionen in den Funktionen 710 
 (Abwasserableitung) und 711 (Abwasser-
reinigung) berücksichtigt, d.h. die Statistik 
bezieht sich auf die gesamte Abwasser-
infrastruktur im Eigentum der Gemeinden. 
Investitionsanteile von Gemeinden an regio-
nalen (Verbands)anlagen sind nicht ent-
halten.

Die weitergeführte Statistik bestätigt den 
positiven Trend (s. Abb. 17): In den Jahren 
2011 – 2014 konnte das jährliche Investi-
tionsniveau auf rund CHF 71 Mio. gehalten 
werden. Verglichen mit den theoretischen 
Werterhaltungskosten von ca. CHF 93 Mio./ 
Jahr resultiert eine Investitionsquote von 
76 %. (Anmerkung zu den theoretischen 
Werterhaltungskosten: Der Wert stammt 
aus dem Jahr 2014 und wurde der Einfach-
heit halber als massgeblich für die ge samte 
betrachtete Periode 2002 – 2014 angenom-
men.)

Ein Vergleich der Investitionen mit den theo-
retischen Werterhaltungskosten und den 
Kostenangaben aus den Mass nah men-
plänen ist in Abbildung 18 dargestellt.

Abb. 18: Vergleich der theore-

tischen Werterhaltungskosten 

mit der Kostenschätzung der 

Massnahmen und den tatsäch-

lichen Investitionen

GEP-Massnahmen
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Die Aufgabenwahrnehmung der Gemein-
den im Bereich Gewässerschutz hat in den 
letzten Jahren Fortschritte erzielt. Zum 
 einen haben sich die kommunalen Organi-
sationsstrukturen professionalisiert: Immer 
mehr Gemeinden stützen sich bei der Be-
handlung von Gewässerschutzbewilligun-
gen auf fachliches Know-how ab, sei es in 
Form einer eigenen Bauverwaltung, sei es 
mittels Unterstützung durch externe Inge-
nieurbüros oder andere Formen der Zu-
sammenarbeit. Zum anderen wird das 
öffent liche Kanalisationsnetz in der Regel 
gut unterhalten (Sanierungen und perio-
dische Kanal-TV-Aufnahmen/Spülen). Eine 
wich tige Grundlage für dieses Infrastruktur-
management bilden die kommunalen GEP, 
insbesondere die Massnahmenpläne. Diese 
sind mittlerweile flächendeckend erarbeitet 
und befinden sich vielerorts seit Jahren in 
der Umsetzung. 

Die Gemeindeumfrage hat aber auch ver-
schiedene Defizite in der Aufgabenwahrneh-
mung aufgezeigt. Die Mängel kon zen trieren 
sich primär auf die privaten Abwasseranla-
gen, für welche die  Gemeinde die Aufsichts-
pflicht ausübt. Einerseits beschränkt sich in 
vielen Gemeinden die Abnahme der Kana-
lisation auf einen simplen Augenschein. 
Dichtheitsprüfungen oder zumindest eine 
optische Kontrolle mittels Kanal-TV sind die 
Ausnahme. Weiterhin beste hen bei den 
Versickerungsanlagen  grosse Defizite: Bei 
vielen Gemeinde fehlt noch immer der ge-
setzlich vorgeschriebene Versickerungs-
kataster; zudem ist bekannt, dass viele der 
beurteilten Versickerungs anlagen gravie-
rende Mängel aufweisen und sanierungs-
bedürftig sind. Auch bei den Einleitstellen  
in die Gewässer gibt es punktuell Hand-
lungsbedarf: Es existieren nach wie vor 
Misch abwasserentlastungen, bei denen die 
Anfor derungen der Gewässerschutzgesetz-
gebung nicht eingehalten sind.

4 Schlussfolgerungen Vom Regenwasser gespeister 

«Spielteich» in Echallens

Bild: Stefan Hasler

Schlussfolgerungen
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Nebst den operativen, täglichen Aufgaben 
ist auch die Investitionstätigkeit im Sinne 
eines vorausschauenden Werterhalts von 
Interesse. Die Auswertung der letzten 13 
Jahre hat gezeigt, dass sich die Investi-
tionstätigkeit auf einem hohen Niveau be-
wegt: Die tatsächlich umgesetzten bzw. 
geplanten jährlichen Investitionssummen 
liegen nicht weit unterhalb der theore-
tischen Wert erhaltungskosten. Eine aus-
reichende finanzielle Ausstattung der Ab-
wasserentsorgung, sprich genügend hohe 
Gebühreneinnahmen, ist eine unerlässliche 
Voraussetzung, dass auch zukünftig genü-
gend Geld für Investitionen zur Verfügung 
steht. Das Berner Modell mit den Einlagen 
in die Spezialfinanzierung hat dazu geführt, 
dass praktisch flächendeckend die Gebüh-
ren kostendeckend ausgestaltet sind. Die-
sen guten Stand gilt es auch zukünftig zu 
halten.

Abb. 19: Abnahmekontrollen 

tragen dazu bei, dass solche 

«Basteleien» gar nicht erst zur 

Ausführung gelangen

Schlussfolgerungen
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Mit den Mindestanforderungen verfolgt das 
AWA das Ziel, Prioritäten im Vollzug des 
Gewässerschutzes zu setzen. Sie definie-
ren die Anforderungen an die kommunale 
Siedlungsentwässerung, lassen aber den 
Gemeinden einen genügend grossen Spiel-
raum bei der Umsetzung.

An dieser Ausrichtung wird das AWA auch 
in Zukunft festhalten. Das AWA will aber in 
den nächsten Jahren wieder näher bei den 
Gemeinden sein. Ein wichtiges Mittel hierfür 
bildet der GEP-Check. Im Rahmen des 
GEP-Checks werden jährlich rund 25 Ge-
meinden vom AWA besucht. Im Zentrum 
der Besprechung steht dabei die Umset-
zung der GEP-Massnahmen: Welche Mass-
nahmen konnten ausgeführt werden? Wel-
che nicht? Wo benötigt die Gemeinde 
Unterstützung? etc. An der Besprechung 
wird anhand der Mindestanforderungen zu-
dem thematisiert, wie die Gemeinde ihre 
Aufgaben im Bereich Siedlungsentwässe-
rung wahrnimmt. 

Für die Mindestanforderungen, deren Erfül-
lungsgrad klar mangelhaft ist, sieht der 
aktuali sierte Sachplan Siedlungsentwäs se-
rung (Massnahmenprogramm 2017 – 2022) 
zwei Massnahmen vor:
– Zustandserfassung und Sanierung der 

privaten Abwasseranlagen
 Die Massnahme sieht u.a. vor, dass alle 

Gemeinden bis 2018 einen vollständigen 
Versickerungskataster erarbeitet haben. 
Darauf basierend ist bis Ende 2019 ein 
Konzept zu erstellen, wie mangelhafte 
Versickerungsanlagen saniert werden. 
Diese Sanierungen können z.B. im Rah-
men der ZpA erfolgen. Die ZpA wird wei-
terhin mit Beiträgen aus dem kantonalen 
Abwasserfonds unterstützt.

– Erstellung, Umsetzung und Nachführung 
der generellen Entwässerungspläne 
(GEP)

 Nachdem alle Erst-GEP erstellt worden 
sind, gewinnt die Nachführung des GEP 
an Bedeutung. Das AWA setzt Prioritäten 
und Zeitpunkte für die Nachführung. Die 
Umsetzung der Massnahmen verfolgt 
das AWA im Rahmen des oben erwähn-
ten GEP-Checks.

5 Ausblick Das Gewässermonitoring 

des AWA bildet eine wichtige 

Grundlage des Gewässer-

schutzes – abgebildet ist die 

Mündung der Önz in die Aare

Ausblick

Ausblick



26

awa fakten 

Das Gewässermonitoring des AWA ist nicht 
explizit als eigene Massnahme im Sachplan 
Siedlungsentwässerung erwähnt. Es wird 
aber weiterhin eine wertvolle Grundlage bil-
den, um insbesondere die Entwicklung bei 
den belasteten Einleitstellen im Auge zu be-
halten.

Abb. 20: Die Pflichtenhefte für 

die GEP-Nachführung im Kan-

ton Bern richten sich nach den 

Musterpflichtenheften des VSA 

(Foto: VSA)

Ausblick
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